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1.  STAF Statuswechsel – Handlungsbedarf 

beim Abschluss 2019 

Am 1.1.2020 treten die Änderungen im Zusammen-

hang mit STAF in Kraft. Den steuerlichen Auswir-

kungen aus dem Statuswechsel von bisher steuer-

lich privilegierten Gesellschaften ist im Abschluss 

2019 besondere Beachtung zu schenken. Gesell-

schaften, die auf kantonaler Ebene bisher privile-

giert besteuert wurden, können bestimmte stille 

Reserven einschliesslich des selbstgeschaffenen 

Mehrwertes (Goodwill) aufdecken und während 

den nächsten fünf Jahren privilegiert besteuern. 

Neben den neurechtlichen Übergangsbestimmun-

gen mit der separaten Besteuerung sind zusätzlich 

die altrechtlichen Bestimmungen im Zusammen-

hang mit einem Statuswechsel in Betracht zu zie-

hen. Die Aufgabe des Privilegs bereits im Jahr 2019 

und den Statuswechsel unter den altrechtlichen 

Bestimmungen durchzuführen, kann unter Um-

ständen zu einem höheren Steuernutzen führen. 

Wie nicht anders zu erwarten ist, wenden die Kan-

tone für den Vollzug des Statuswechsels verschie-

dene Grundsätze an. Daher lohnt es sich, jetzt mit 

der Praxis im entsprechenden Kanton auseinander-

zusetzen und den Statuswechsel zu planen. Den 

zuständigen Behörden ist der entsprechende Vor-

schlag über die Behandlung der stillen Reserven 

zusammen mit dem Abschluss 2019 zu unterbrei-

ten. Die Kantonale Steuerverwaltung entscheidet 

über die stillen Reserven.  

 

2.  Teilabschaffung der Inhaberaktien 

 

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 27. Sep-

tember 2019 beschlossen, das Bundesgesetz zur 

Umsetzung von Empfehlungen des Global Forum 

über Transparenz und Informationsaustausch für 

Steuerzwecke auf den 1. November 2019 in Kraft zu 

setzen. 

 

Gemäss dem Gesetz werden die Inhaberaktien 

grundsätzlich abgeschafft. Inhaberaktien sind nur 

noch zulässig, wenn die Gesellschaft Beteiligungs-

papiere an einer Börse kotiert oder die Inhaberak-

tien als Bucheffekten ausgestaltet hat. Gesellschaf-

ten, die diese Voraussetzungen erfüllen, müssen 

innert 18 Monaten ab Inkrafttreten des Gesetzes, 

d.h. bis am 30. April 2021 im Handelsregister eine 

entsprechende Bemerkung eintragen lassen. Am 1. 

Mai 2021 werden unzulässige Inhaberaktien von 

Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt. Das 

Handelsregisteramt hat die entsprechende Ände-

rung von Amtes wegen in das Handelsregister ein-

zutragen. Es trägt gleichzeitig eine Bemerkung ein, 

dass die Belege vom Eintrag abweichende Angaben 

enthalten. Die Aktiengesellschaften, deren Aktien 

von Gesetzes wegen umgewandelt wurden, müssen 

bei der nächsten Statutenänderung die Statuten an 

die Umwandlung anpassen. Das Handelsregister-

amt weist jede Anmeldung zur Eintragung einer 

anderen Statutenänderung zurück, solange diese 

Anpassung nicht vorgenommen worden ist. 

 

Das Gesetz sieht auch ein Verfahren zur Identifika-

tion von Aktionären vor, die ihrer Meldepflicht ge-

genüber der Gesellschaft nicht nachgekommen und 

deren Aktien umgewandelt worden sind. Aktien 

von nicht gemeldeten Aktionären werden fünf Jah-

re nach Inkrafttreten des Gesetzes, d.h. am 1. No-

vember 2024, nichtig. 

 

Weiter sieht das Gesetz eine Busse für Aktionäre 

oder Gesellschaften vor, die es versäumen, die 

wirtschaftlich berechtigten Personen zu melden 

oder das Aktienbuch sowie das Verzeichnis über die 

an Aktien wirtschaftlich berechtigten Personen zu 

führen. Zudem verpflichtet das Gesetz Rechtsein-

heiten mit Hauptsitz im Ausland und tatsächlicher 

Verwaltung in der Schweiz, am Ort der tatsächli-

chen Verwaltung ein Verzeichnis ihrer Inhaber zu 

führen. 

 

Als Mandant von Value Solutions, brauchen Sie 
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nichts weiter zu unternehmen. Wir klären für unse-

re Mandanten ab, ob Handlungsbedarf besteht und 

werden gegebenenfalls auf Sie zukommen. 

 

 

3.  Update aus dem Bereich der Sozialver-

sicherungen 

Anpassungen AHV/IV ab 01.01.2020 

Am 19. Mai 2019 wurde das Bundesgesetz über die 

Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) von 

den Schweizer Stimmberechtigten angenommen, 

worauf der Bundesrat beschlossen hat, dies per 1. 

Januar 2020 in Kraft zu setzen. Zum ersten Mal seit 

mehr als 40 Jahren steigen die AHV-Beiträge an und 

zwar um 0.3 Prozentpunkte. Die Erhöhung von 8.4 

auf 8.7 Prozentpunkte teilen sich Arbeitnehmer und 

Arbeitgeber weiterhin hälftig auf. Somit erhöht sich 

der AHV/IV/EO-Beitragssatz von 10,25 auf 10,55 

Prozent.  

Berufliche Vorsorge 

Trotz Vorschlägen der Eidgenössischen Kommission 

für die berufliche Vorsorge (BVG-Kommission) den 

Mindestzinssatz in der beruflichen Vorsorge für 

2020 zu reduzieren (Vorschläge zwischen 0.25% bis 

1%), hat sich eine knappe Mehrheit dafür 

ausgesprochen, diesen bei 1% zu belassen. Mit dem 

Mindestzinssatz wird bestimmt, zu welchem Satz 

das Vorsorgeguthaben der Versicherten im BVG-

Obligatorium mindestens verzinst werden muss. 

Demnächst wird der definitive Entscheid des Bun-

desrates bzgl. Mindestverzinsung erwartet.  

Die bewährte Jahresübersicht der ab 1.1.2020 gü-

ltigen Kennzahlen erhalten Sie anfangs Januar 2020 

zugestellt. 

 

4. Valluga Corporate Finance AG 

Zur Erweiterung unserer Corporate Finance Aktivi-

tät sowie zur Intensivierung unseres Marktauftritts 

in diesem Bereich hat die Value Solutions zusam-

men mit Michael Weindl und Jan Lüchinger die 

Valluga Corporate Finance AG gegründet. Die Va-

lluga bietet insbesondere Unterstützung im Bereich 

Mergers & Acquisitions, Nachfolgeregelungen und 

Unternehmensfinanzierung an, zudem auch Rest-

rukturierungen, Fundraising und Unternehmens-

bewertungen. Die Co-Gründer waren einerseits 

Partner der Helbling Gruppe (Michael Weindl) res-

pektive Partner der Abalis Finance Gruppe (Family 

Office). 

Wir sind überzeugt somit unseren Kunden in allen 

Belangen von Corporate Finance Dienstleistungen 

einen noch besseren Service anbieten zu können. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

Weitere Details können unter folgendem Link ge-

funden werden: 

https://www.valluga.ch/  

 

5. Internes 

 

Neueintritte 

 

Cedric Waser, Sachbearbeiter Treuhand 

Eintritt per 1. Januar 2020 bei uns im Team 

 

Viktoria Schäfer, Werkstudentin 

Eintritt per 1. Januar 2020 bei uns im Team 

 

Andrey Shmelev, Werkstudent  

Eintritt per 1. Januar 2020 bei uns im Team 

 

  

https://www.valluga.ch/
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